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und Gesandter Heinrichs V. in Chälons begegnet ist. Nur erinnert sei an 
den wohl vor 1082 geborenen nordwestfälischen Grafen Hermann von Cal­
velage (fvor 1137), der über seine northeimische Mutter Ethilinde wieder­
um ein Nachfahre Ottos von Northeim war, und dessen Herrschaft sich 
insbesondere über die Diözese Osnabrück erstreckte69, und an den mit 
Gebhard von Querfurt 1126 bei Kulm gefallenen Milo von Ammensleben 
mit seinem ilsenburgisch geprägten Hauskloster Hillersleben70, gelegen an 
der Ohre südöstlich von Haldensleben.
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Die beiden letzten hier anzuführenden sächsischen Hochadligen sind 
Friedrich I. von Sommerschenburg und Otto von Ballenstedt. Diese beiden 
Fürsten sind die einzigen, deren Parteinahme für Heinrich V. im Jahre 1105 
sicher bezeugt ist. Erzählende Quellen des 12. Jahrhunderts belegen bereits 
Adalbert von Sommerschenburg und dessen Sohn, den sächsischen Pfalz­
grafen Friedrich I., mit dem Namen der Burg Sommerschenburg als Her­
kunftsbezeichnung71. Die Versuche, die Pfalzgrafen von Sommerschenburg 
auf Grund ihrer Besitzstellung von den Grafen von Walbeck herzuleiten, 
sind als gescheitert anzusehen. Auch eine gemeinsame Abkunft von Som­
merschenburgern und Süpplingenburgern, die wegen der benachbarten 
Lage von Komitaten und Allodien beider Familien vermutet wurde, läßt 
sich nicht nachweisen72.

In später nicht unbestrittener weiblicher Erbfolge erwarb Friedrich I. von 
Sommerschenburg im Jahre 1088 nach dem Tode Pfalzgraf Friedrichs II. 
von Goseck als Sohn der Goseckerin Oda die sächsische Pfalzgrafenwürde 
sowie den ehedem Gosecker Komitat im Hassegau mit der Malstätte 
Röblingen am Süßen See73. Sommerschenburger Grafschaftsrechte gingen 


